
 
 
 
 

Mitarbeiterbelehrung nach BGV A1 - Unfallverhütung 
„Allgemeine Vorschriften“ und „Erste Hilfe“ 

 
 
Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, daß die bzw. der Unterzeichnende gemäß 
BGV A1, § 7 über die bei ihrer/seiner Tätigkeit auftretenden Gefahren sowie über die Maß-
nahmen zu ihrer Abwendung unterwiesen wurde.  
Im einzelnen wurde auf die nachfolgenden Punkte besonders hingewiesen: 
 
♦ Alle in der Praxis Beschäftigten haben die der Arbeitssicherheit dienenden Maßnahmen 

zu unterstützen und sind verpflichtet, Weisungen der Praxisinhaberin oder des Praxisinha-
bers zum Zwecke der Unfallverhütung zu befolgen. Ausgenommen sind lediglich Wei-
sungen, die ganz offensichtlich unbegründet sind. 

♦ Die in den speziellen Unfallverhütungsvorschriften enthaltenen Bestimmungen sind zu 
beachten und einzuhalten. 

♦ Die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung und Schutzkleidung ist zu be-
nutzen. 

♦ Einrichtungen und Geräte dürfen nur zu dem vom Praxisinhaber oder der Praxisinhaberin 
bestimmten oder üblichen Zweck verwendet werden. 

♦ Verhalten bei Arbeitsunfällen gemäß BGV A5 
 

Name Datum Unterschrift 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



 
 
 
 

Mitarbeiterbelehrung über den Umgang mit Quecksilber und 
Amalgam 

  
Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, daß die bzw. der Unterzeichnende gemäß § 20 
GefStoffV und anhand der Betriebsanweisung über den Umgang mit Quecksilber und Amalgam be-
lehrt wurde. 
Im einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte besonders hingewiesen: 
 
• Die Betriebsanweisung für den Umgang mit Gefahrstoffen 
• Auf das in der Praxis vorhandene Gefahrstoffverzeichnis. 
• Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

einzuhalten. 
• Die beim Umgang mit Gefahrstoffen entstehenden gefährlichen Abfälle sind sachgerecht zu ent-

sorgen. 
• Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen, insbeson-

dere ist eine geeignete Schutzkleidung zu tragen. 
• Gebärfähige Arbeitnehmerinnen sind über die für werdende Mütter möglichen Gefahren und Be-

schäftigungsbeschränkungen zu unterrichten. 
• Für den Verbrauch durch Personal im Betrieb bestimmte Lebensmittel und Tabakerzeugnisse dür-

fen nur so aufbewahrt werden, daß sie mit Gefahrstoffen nicht in Berührung kommen. 
 

 
Name Datum Unterschrift 

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 



 
 
 

Mitarbeiterbelehrung über den Umgang mit Gefahrstoffen 
 
Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, daß die bzw. der Unterzeichnende gemäß § 20 
GefStoffV anhand der Betriebsanweisungen über den Umgang mit den verwendeten Gefahr-
stoffen unterwiesen wurde. Insbesondere wurde auf die folgenden Punkte hingewiesen: 
 
♦ Die Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen befinden sich in der Praxis 

an folgender Stelle: ________________________________________________________ 
♦ Die in der Praxis bzw. im Labor verwendeten Gefahrstoffe sind im Gefahrstoffverzeichnis 

aufgelistet. Das Gefahrstoffverzeichnis befindet sich: _____________________________ 
 

Name Datum Unterschrift 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 



 
 

Mitarbeiterbelehrung – „Hygiene“ 
 
Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, daß die bzw. der Unterzeichnende entspre-
chend den RKI-Richtlinien über die Hygienemaßnahmen unterwiesen worden ist. Insbesonde-
re wurde hingewiesen auf: 
♦ Infektionsgefahren und Gefährdungen am Arbeitsplatz 
♦ Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation,  
♦ Händedesinfektion 
♦ Entsorgung von Praxisabfällen, 
♦ Tragen von Schutzausrüstung 
 
                              Name    Datum             Unterschrift 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 



 
Belehrung über Immunisierungsmöglichkeiten 

 
Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, daß die bzw. der Unterzeichnende über die 
Möglichkeiten der kostenlosen Immunisierung gegen Hepatitis B unterrichtet wurde.  

 
Name Datum Unterschrift Ich bin mit der Immunisierung    

einverstanden          /       nicht einverstanden 
    

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 



 
 

Belehrung über Gefahren gemäß § 29 JArbSchG 
 

Diese Unterweisung ist in angemessenen Zeitabständen, mindestens halbjährlich, zu wie-
derholen 
 
Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, daß der/die Jugendliche über Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrich-
tungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren unterwiesen wurden. 
Insbesondere wurde auf nachstehende Punkte hingewiesen: 
♦ Der/die Jugendliche wurde vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen oder gefähr-

lichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsgefährdenden Stof-
fen in Berührung kommen, über die besonderen Gefahren und über das bei ihrer Verrich-
tung erforderliche Verhalten unterwiesen. 

♦ Der/die Jugendliche wurde darauf hingewiesen, daß das Jugendarbeitsschutzgesetz in der 
Praxis an folgender Stelle ausliegt: ___________________________________________ 

 
Name Datum Unterschrift 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 



 
 

Mitarbeiterbelehrung nach BGV B2 
„Laserstrahlung“ 

 
Beschäftigte, die Lasereinrichtungen der Klassen 2 bis 4 anwenden oder sich in Laserberei-
chen von Lasereinrichtungen der Klassen 3B oder 4 aufhalten, sind über das zu beachtende 
Verhalten zu unterweisen. 
Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, daß die bzw. der Unterzeichnende gemäß 
BGV B8, § 8 Abs. 3 über das Verhalten im Umgang mit Lasereinrichtungen unterwiesen 
wurde.  
 
Im einzelnen wurde auf die nachfolgenden Punkte besonders hingewiesen: 
 
♦ Laserstrahlung und ihre Gefahren, insbesondere Wirkung auf das Auge, sonstige Gefähr-

dungsmöglichkeiten und Nebenwirkungen. 
♦ Schutzvorschriften u. betriebliche Anweisungen, Schutzmaßnahmen u. Vorrichtungen am 

Arbeitsplatz, Verhalten im Schadensfall. 
♦ persönliche Schutzausrüstung (Augenschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe) werden 

vom Praxisbetreiber zur Verfügung gestellt und sind zu benutzen. 
♦ Jugendliche dürfen in Laserbereichen der Klassen 3B oder 4 nicht beschäftigt werden. 

Dies gilt nicht für Jugendliche über 16 Jahren, soweit  
a) dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist und 
b) ihre Schutz durch Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 

 
Name Datum Unterschrift 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



 
 

Checkliste:  Belehrungen und Termine 
 

 
Belehrung über: Rechtsgrundlage: Termin 

 
 
Unfallverhütung: Allgemeine Vorschriften  

 
 

BGV A1, § 4 Abs.1 

 
Vor Beginn der Beschäf-
tigung, danach  
mind. einmal jährlich 
 

 
 
Unfallverhütung: Erste Hilfe 
 

 
 

BGV A 1, § 4 Abs. 1 

 
Vor Beginn der Beschäf-
tigung, danach  
mind. einmal jährlich 
 

 
 
Umgang mit Gefahrstoffen 

 
 

GefStoffV, § 20 

 
Vor Beginn der Beschäf-
tigung, danach  
mind. einmal jährlich 
 

 
 
Umgang mit Quecksilber und Amalgam 

 
 

GefStoffV, § 20 

 
Vor Beginn der Beschäf-
tigung, danach  
mind. einmal jährlich 
 

 
Laserstrahlung 

 
BGV B2, §8 Abs.3 

 
mind. einmal jährlich 
 

 
Röntgen 
 

 
RöV, § 36 

 
mind. einmal jährlich 
 

 
 
 
Hygiene 
 

 
 

BGV A1 
RKI-Richtlinien, § 2 
Biostoff-Verordnung 

 

 
Bei Aufnahme der Tätig-
keit, danach in regelmä-
ßigen Abständen.  
Wir empfehlen:  
mind. einmal jährlich 
 

 
 
Immunisierungsmöglichkeiten 
 

 
 

Biostoff-Verordnung 
§ 5.2 

 
Bei Aufnahme der Tätig-
keit und bei gegebener 
Veranlassung 
 

 
Unfall- und Gesundheitsgefahren bei Ju-
gendlichen 

 
JarbSchG, § 29 

 
Vor Beginn der Beschäf-
tigung, danach 
mind. halbjährlich 
 

 
 Die Belehrungsnachweise sind 5 Jahre aufzubewahren ! 
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